
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Sesselmann Gestaltung, Langestraße 43/1, 73614 Schorn-
dorf, erbringt dem Kunden gegenüber Werbe- und Gestaltungs-
dienstleistungen, die sich im Einzelfall aus dem konkreten 
Auftrag ergeben.
1.2 Für sämtliche Verträge zwischen dem Kunden und Sessel-
mann Gestaltung gelten ausschließlichdiese Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen 
des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von Sesselmann 
Gestaltung ausdrücklich und schriftlich anerkanntwerden.
1.3 Von diesen Allgemeinen Geschäftbedingungen abwei-
chende Vereinbarungen bedürfen derSchriftform.

2. Vertragsabschluss

Angebote von Sesselmann Gestaltung sind mangels anderer 
Vereinbarungen freibleibend.

3. Leistung und Honorar

3.1 Der konkrete Leistungsumfang von Sesselmann Gestaltung 
ergibt sich aus dem jeweiligen individuellen Vertrag. Im Falle, 
dass Sesselmann Gestaltung für den Kunden Werbeanzeigen 
in den Medien schaltet, vermittelt Sesselmann Gestaltung 
lediglich die Leistungen Dritter.

3.2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Vergü-
tungsanspruch von Sesselmann Gestaltung für jede einzelne 
Leistung, sobald diese erbracht wurde.

3.3 Alle Leistungen von Sesselmann Gestaltung sind spätestens 
10 Tage nach Rechnungserhalt fällig.

4. Fremdleistungen

Fremdleistungen, hierzu zählen auch Media-Schaltungen, be-
auftragt Sesselmann Gestaltung im Namen und auf Rechnung 
des Kunden. Nach entsprechender Prüfung leitet Sesselmann 
Gestaltung die Rechnung zur direkten Zahlung an den Kunden 
weiter. Für die Auswahl, Beauftragung, und Abwicklung 
von Fremdleistungen vereinbart Sesselmann Gestaltung im 
individuellen Fall eine Provision, die sich aus dem einzelnen 
Vertrag ergibt.

5. Verzug

5.1 Der Kunde gerät spätestens 30 Tage nach Zugang einer 
Rechnung in Zahlungsverzug. In diesem Falle ist Sesselmann 
Gestaltung berechtigt, 8 % Verzugszinsen über dem jeweiligen 
Basiszinssatz auf die geschuldete Zahlung zu verlangen. Die 
Geltendmachung eines höheren Zinsschadens bleibt vorbehal-
ten. Im Falle des Zahlungsverzugs ist Sesselmann Gestaltung 
darüber hinaus berechtigt, sämtliche Forderungen gegen den 
Kunden sofort fällig zu stellen und geschuldete Lieferungen 
oder Leistungen zurückzuhalten.

5.2 Die Aufrechnung des Zahlungsanspruchs mit Gegenfor-
derungen des Kunden ist nur soweit zulässig, als diese von 
Sesselmann Gestaltung als bestehend und fällig anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht steht 
dem Kunden nur insoweit zu, als es auf demselben Vertragsver-
hältnis beruht.

6. Eigentumsvorbehalt, Gefahrübergang
6.1. Das Eigentum an gelieferten Gegenständen bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung bei Sesselmann Gestaltung. 

Zur Verfügung über die Gegenstände ist der Kunde nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sesselmann Gestaltung 
berechtigt. Der Kunde tritt bereits jetzt sämtliche ihm bezüglich 
der Gegenstände zustehenden Forderungen gegenüber Dritten 
in Höhe der geschuldeten Zahlung an Sesselmann Gestaltung 
ab. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zur Herausgabe verpflich-
tet, wenn er die geschuldete Zahlung nicht innerhalb einer 
angemessenen Nachfrist leistet.

6.2. Etwaige Lieferungen erfolgen an den Kunden auf dessen 
Gefahr und Kosten. 

7. Rechts- und Sachmängelhaftung

7.1 Die Veröffentlichungen von Leistungen erfolgen unter pres-
se- und zivilrechtlicher Verantwortung des Kunden. Der Kunde 
ist verpflichtet, das von Sesselmann Gestaltung gelieferte 
Abnahmematerial zuvor freizugeben.

7.2 Der Kunde hat Werklieferungen / Dienstleistungen von Ses-
selmann Gestaltung unverzüglich nach Ablieferung zu prüfen 
und Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu rügen, sofern der 
Vertrag für ihn ein Handelsgeschäft im Sinne des § 343 HGB ist. 
Anderenfalls gilt die Lieferung auch in Ansehung dieser Mängel 
als genehmigt.

7.3 Die Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, 
soweit ein Mangel auf fehlerhaften Anordnungen, Dateien 
und Material des Kunden oder auf Vorleistungen anderer 
Unternehmen, die der Kunde eingeschaltet hat, beruht. Soweit 
Sesselmann Gestaltung Lieferungen Dritter lediglich an den 
Kunden durchreicht, beschränkt sich die Gewährleistung auf 
das Auswahlverschulden.

7.4 Sesselmann Gestaltung haftet gegenüber dem Kunden auf 
Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder vertrag-
sähnlicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
der Gesellschaft, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen. Die Haftung ist in diesem Fall der Höhe nach auf die 
typischen Schäden begrenzt. Ausgeschlossen ist der Ersatz für 
Folgeschäden wie entgangener Gewinn. 

7.5 Sesselmann Gestaltung haftet nicht für Urheber-, Patent-, 
Marken-, sonstige gewerbliche Schutzrechts- oder wettbe-
werbsrechtliche Verstöße, soweit diese auf Zulieferungen des 
Kunden beruhen. Sesselmann Gestaltung ist nicht verpflichtet, 
zu überprüfen, ob und ggf. inwieweit die bei Sesselmann 
Gestaltung beauftragten Leistungen mit gewerblichen Schutz-
rechten, Urheberrechten, Persönlichkeits- oder Presserecht 
sowie dem Wettbewerbsrecht oder speziellen Werbegesetzen 
konform gehen.

7.6 Der Kunde stellt Sesselmann Gestaltung von jeglichen 
Ansprüchen Dritter frei, die von diesen aufgrund Verletzung 
der vorgenannten Rechte gegenüber Sesselmann Gestaltung 
gestellt werden. Hierin eingeschlossen ist auch die Erstattung 
der durch diese Sachverhalte entstehenden angemessenen 
Kosten der Rechtsverteidigung und -verfolgung.

7.7 Für Schäden, die durch von Sesselmann Gestaltung 
verschuldete Zeitüberschreitung erfolgen, ist die Haftung des 
Kunden auf die Höhe des vereinbarten Honorars begrenzt. Im 
Übrigen verpflichtet sich Sesselmann Gestaltung zur kosten-
losen Nacharbeit und Beseitigung der selbst verursachten 
Mängel.

8. Urheberrechte

8.1 Der Kunde stellt sicher, dass Sesselmann Gestaltung alle 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte und son-
stigen Zustimmungen erhält, die diese zur Weitergabe der vom 
Kunden übergebenen Gegenstände und zu deren Veröffentli-
chung in Medien benötigt.

8.2 Jeder an Sesselmann Gestaltung erteilte Auftrag ist ein Ur-
heberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten 
an den Werkleistungen gerichtet ist. Sesselmann Gestaltung 
räumt dem Kunden die für die Durchführung des jeweiligen 
Vertragszwecks erforderlichen Nutzungsrechte ein.

8.3 In jedem Fall erhält Sesselmann Gestaltung das Recht, 
seine Leistungen für eigene Präsentationszwecke, gleich in 
welchen Medien, zu nutzen.

8.4 Die Nutzungsrechte von Sesselmann Gestaltung gehen erst 
dann auf den Kunden über, wenn der Kunde seiner Zahlungs-
pflicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.

8.5 Jegliche Nachahmung, Bearbeitungen oder Umgestaltung 
der urheberrechtlich geschützten Leistungen von Sesselmann 
Gestaltung sind ohne schriftliche Einwilligung von Sesselmann 
Gestaltung unzulässig.

8.6 Sesselmann Gestaltung ist berechtigt, auf allen Informati-
onsmitteln für Kunden und Maßnahmen auf sich als beratende 
Agentur hinzuweisen.

8.7 Mit der Zahlung des Agenturhonorars einschließlich der 
Lizenz für die Übertragung des Vervielfältigungsrechts erwirbt 
der Kunde nur das Recht zur Vervielfältigung der Arbeit im ver-
einbarten Umfang und zu dem vereinbarten speziellen Zweck. 
Geht die Verwendung über den vereinbarten Umfang und Zweck 
hinaus, ist eine neuerliche Vereinbarung sowie eine zusätzliche 
Honorierung erforderlich.

8.8 Vorentwürfe und Entwürfe bleiben nach geltendem Urheber-
recht Eigentum der Agentur. Der Kunde ist nicht berechtigt, die 
von Sesselmann Gestaltung im Angebotsstadium eingereichten 
Vorschläge zu verwenden und zwar unabhängig davon, ob sie 
urheberrechtlich geschützt sind oder nicht. Dies gilt auch für 
eine Verwendung in abgewandelter Form oder durch Dritte.

9. Salvatorische Klausel, Rechtswirksamkeit  
 
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies 
die Wirksamkeit der sonstigen Vereinbarungen nicht. Anstelle 
der unwirksamen Regelung soll eine angemessene Regelung 
treten, die im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten 
der unwirksamen Klausel in ihrer wirtschaftlichen Wirkung am 
nächsten kommt.

10. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist 
Schorndorf.

11. Anwendbares Recht

Auf diese AGB und den zugrunde liegenden Vertrag ist aus-
schließlich deutsches Recht anwendbar, unter Ausschluss des 
einheitlichen UN-Kaufrechts. 
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